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Ministerpräsident Kretschmer erinnert an Opfer des 17.
Juni 1953
Landesweite Beaggung an Dienstgebäuden des Freistaates
Sachsen am 17. und 20. Juni 2022

Dresden (16. Juni 2022) – Anlässlich des Jahrestages des 17. Juni 1953 hat
Ministerpräsident Michael Kretschmer an die Opfer des Volkaufstandes
erinnert.

»Der 17. Juni ist uns Mahnung und Erinnerung. Der Versuch, die Verhältnisse
in der DDR zu verändern ist damals gescheitert. In Sachsen waren unter
anderem Dresden, Görlitz, Leipzig und Niesky Zentren des Aufstandes,
der brutal beendet wurde. Wir gedenken der insgesamt 55 Todesopfer in
Sachsen. Viele der mutigen Menschen von damals haben die Friedliche
Revolution 1989 nicht mehr selbst erlebt. Wir erinnern uns an sie als
Wegbereiter der Freiheit. Es ist heute unsere gemeinsame Aufgabe, die
errungene Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit immer wieder aufs
Neue zu verteidigen.«

Der Jahrestag des 17. Juni 1953 gehört in Sachsen zu den Tagen, an denen
landesweit regelmäßig alle Dienstgebäude des Freistaates zu beaggen
sind.

Desweiteren wurde die landesweite Beaggung für den 20. Juni 2022
angeordnet.

Auf Grundlage eines Beschlusses des Bundeskabinetts wird seit 2015 jährlich
am 20. Juni der "Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung"
begangen und der Opfer von Flucht und Vertreibung weltweit sowie
insbesondere der deutschen Vertriebenen gedacht. Der Bund ordnet für
diesen Tag regelmäßig die Beaggung seiner Dienstgebäude an.

Im Einklang mit dieser Regelung des Bundes hat auch die Sächsische
Staatskanzlei für den 20. Juni 2022 die landesweite Beaggung an den
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Dienstgebäuden des Freistaates Sachsen angeordnet. Dies betrifft die
Dienstgebäude der Behörden und Dienststellen des Freistaates Sachsen
sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
die der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehen.


